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Ergänzend SCe1 1er och bemerkt, daß bel der Sanzen AUus-
führung 1U  — Rücksicht wurde auf die Verausgabung
der (Gelder. Außerdem wird vieliacC auch partikularrechtlich
verlangt da (3 diıe Aane für Ausmalung Kirche dem
Bischöflichen Ordinarıiat AI Approbation vorgelegt werden Kıne
derartıge Vorschrift leiıtet ihre Berechtigung ohl hauptsächlich
AUS den beiıden Iolgenden (Gıründen her unAaAcAs annn Gefahr
estehen, daß Gemälde, deren Kunstwert oder hiıstorischer
Wert dem Pfarrer unbekannt 1st. leiden könnten Ferner könnte
uUurc unpassende emalung auch c1e Architektur der
Kırche beeinträchtigt werden uberdem könnten gerade heut-
zulage edenken estehen, ob die eUe Malereı den kırc  1ıchen
Vorschriften entspricht. Besonders beachtenswert ist dieser
1NS1IC ca  S 1279, 1, der sagt „Nıiemandem ist rlaubt,

Kırchen, auch wenn S1e exem SInd, irgend ein ungewöhn-
lıches ild E S  anzubringen oder anbringen lassen ohne Erlauhnis
des Ortsordinarius.“

Münster es Dr erı0ber onNne (‚ap
(Belastung der Kirchengüter.) Eın Bischöfliches Kon-

vikt soll erweıtert werden. Dazu ist der Erwerb
Grundstückes und eln Neubau erforderlich Eın eıl der nötigen
Gelder wurde Urc e1INe CISCHNE ammlung un besonders urc
die Gaben EIN1ISET großer Wohltäter aufgebracht. uberdem
ahber fehlen och 000 Reichsmark Deshalhb soll e1INe Hypo-
thek VON der entsprechenden öhe aufgenommen werden. Es
räg sich un, ob INAaAnNn ZUur Aujfnahme der H ypothe die Erlaubnits
des A postolischen Stuhles nötlg habe

ach Can 1533 sınd die Formalıitäten, welche VOoONn Ca  > 1530
bıs 1532 vorgeschrieben Sind, N1IC NUur notwendig für dıe eigent-
1C Veräußerung, sondern auch für jeden Vertrag, urc den
die Lage der Kırche verschlimmer werden könnte ach der
einstımm1genN Te er Autoren*) gehört hıeher auch die Ver-
pfändung kirchlicher obıhlien, dıe Belastung VOon kırc  ıchen
Liegenschaften mıt ypothe. oder ervıLu un
dıe uIiInahme VON arlehnen Übrigens verlangt Can 1538 auch
ausdrücklich dıe Erlaubnis des zuständıgen ern, un ZWAarTr
N1IC. NUur für die Belastung miıt ypothek, sondern auch
schon Tür dıe Aufnahme VOoNn CcCANhulden ach Can 1532,
ist demnach dıe Eirlaubnis des Apostolischen Stuhles nötıg, da
6S sıch Wert VON mehr als 000 1re handelt
Wird diese Erlaubnis N1C eingeholt annn ist ach Canl 1530

CAI der Vertrag ungültig egen diese anscheinend auf der
Vgl Z. Eichmann, eNrDuc. des Kirchenrechtes I1°, 309;
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and. liegende Lösung wurde Zuschrift a diese Zeit-
schrift. der schwerwiegende Einwand erhoben Wenn f{ür dıie
ulnahme der eben erwähnten Hypothe dıe Erlaubnis des
Apostolischen Stuhles nötig ist, ann trıfft auch denjenigen,
der eINeE solche Iypothek ohne die apostolische Erlaubnis Qul-
nımmt, die 11 Can 23414 jestgesetzte Strafie - die
nıemandem reserviıerte Exkommunikation Das scheint abher
SanNnzZ ungereimt SCIHN; denn tatsächlich wird 1ja Kırchen-
gut erworben (1) nämlich eIN Grundstück und e1in (ze-
äude, un TOLzZdem soll jemanden diıe Strafe für unbefugte
Veräußerung 85) reifen

Doch Sanz iıntach ist dıe achlage nicht Was zunächst
cdie xkommuntikation anbelangt, Eıchmann, daß INan

be1ı unbefugter uinahme Hypothe überhaupt keine Eix-
kommunıkatıon inkurrıert. Beı Erklärung: VOI Can 2347 sagt

nämlich: „Veräußerung ist. ler nıcht ı weıiteren (can.
sonde eigentlichen, CENSgETEN Sıinne nehmen, : nämlich
aqals Wechsel des Vermögenssubjektes. «1) Be1l Erklärung VON

Can 1533 aber sagt „Die Vorschriıften der Ca  SE
ber Veräußerung gelten für alle Rechtsgeschäfte,urc welilche
chıe Vermögenslage kirchlichen Institutes verschlechtert
wWITrd,: also für die uinahme VOoO  } chulden,‘ Errichtung on

Hypotheken aufkirchliche Liegenschaften, Verpfändung VON

obılıen t{2) Daraus cheint klar hervorzugehen, daß der Ver-
fasser (miıt andernAutoren dıe uIiInahme Hypothek als
„Veräußezrung:‘ weıteren Sınne “ betrachtet. Übrigens sagt
Eıchmann 11 SECINCIIH Strafrecht ausdrücklich, daß der Begrili
der „Veräußerung“ sıch N1IC auf diıe „Belastung“ VON Kırchen-
gut bezieht Dıie gleiche Ansıcht Verteırı Chelodi, der ausdrück-
ıch Jehrt, uinahme ypothe TEeTe keine Eix-
kommunıkatıon el  S Anderer Ansıcht ist Vermeersch, der lehrt.
auch: widerrechtliche uinahme ypothe. stTe untfer
Straife ebenso Genicot, ferner Arregul.4) eLiztere Ansıcht
annn sich auf dıe atsache berufen, daß VOT dem Erscheinen
des Cod JUr Can er Begriff „Veräußerung“ auch Tral-
rTec weıteren Sinne. wurde, a1sO auch für Auf-
nahme Iypothek. Eıchmann und Chelodı aber berufen
siıch quf cdıe Tatsache, daß Can S27 DUr auf Can 334,;,

Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechtes LES, >  Ca
FEichmann, 307
E ichmann, Strafrecht, 173
Chelodt, Jus Poenale,
Vermeersch, eo ora 111®, 923
Genicolt, e0 O7Aa! 11° Nn. 612
Arregul, Summarium?®, 937
Vgl Hollweck, Die Kirchlichen Strafgesetze,S 244, Anm d
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ınd Cal 1532 (Veräußerung strengen Sinne) verwıesen Sel,
nicht auf Can 1533 (Veräußerung weıteren Sıinne); fernerT.
hberufen sich diıese beiden Autoren auf den Can 19 aufge-
stellten Grundsatz, daß Straigesetizestriıkte interpretjeren

Dieser Beweıls ist olfenDar gut begründet, daß mman

wenigstens mıt Schönegger, der sich theoretisch der Mehrzahl:
der Autoren anschließt, estehen muß, daß 7 weiıfel entstehen -
können, ob der Begrılff „Veräußerung“” tatsächlich weiıteren
Sinne werden könne.3 Besteht aber eInN begründeter
Zweilfel, ob e1iINe Exkommunikation inkurriert werde, LE
SIC tatsächlich N1C e1IN, solange Rom den 7Zweifel N1C. dürch
CI authentische Erklärung öst.

ber selhst WeNnN keıne Strafe auf dieerwähnteHandlungs-
gesetzt IStT, könnte jemand.doch och den CI-

wähnten Eınwand insofern auirecC erhalten, qals sagt,
SC 1 doch rTeC auffallend, daß C111 Vertrag, urc den INa  S Güter
für dıe Kiıirche erwirbt, verboten SCIIL soll, weiıl dadurchKirchen-
gut „veräußert‘ werde. Es 1st. Jer aber bemerken, daß NUr
VON den Autoren, N1IC VO  S dem Cod Jur Can die ‚genannten
erträge WI1Ie _Aufnahme ypothe LL als „Veräuße-
rungen“ bezeichnet werden, der Cod Jur Can bezeichnet viel-
mehr solche Rechtshandlung” qa1s „Verträge, utrte welche dıe
Lage der Kırche verschlechtert werden könnte“. Daß aber
auch durch erträge, durch dıe InNna igentum. erwirbt; die
wıirtschaftliche Lage verschlechtert- werden kann, ZEISEN die
vielen verfehlten Spekulationen gerade uUunNSernNn agen

Selbstverständlic annn manchmal Sanz klar SCIH, daß
CIn derartiger Vertrag der Kırche ZuU— Vorteil gere1lc Totz-=
dem INuSSeN aber auch olchen die vorgeschrıebe-
NeN Formalıtäten eingehalten werden, enn ach Can 21 VeI“+

pflichten dıe Gesetze, welche erlassen wurden, all-
Gefahr vorzubeugen, auch WENN Einzelfall

keine (Gefahr besteht
uberdem ist bemerken, daß, abgesehenVO den Schen-

kungen, dıe Kirche schließlich be1 jedem Vertrag eLWAS Gleich-
wertigeserwirbht. (1anz eutlic ist 1eSs eım Verkauf, un doch
SCHNrelı hiefür Can 1530, selbst WEeNN der Vertrag offenbarZ
Nutzender Kirche geTE1IC (eviıdens ucCLlLiIcas ecclesjae); nıcht
98588 eInNn (Gutachten VONN Sachverständigen, sondern ; auch cdie
Erlaubnis des zuständigen.ern VOT, ohne welche das Rechts-
eschä ungültıg ist. Hıemıit Sanz Übereinstimmung istdie

Schönegger , De Censuris1? /13, D 100
Allerdings ISt. der bel den Autoren übliche Ausdruck auch ı1 Cod:

JUF., Can begründet, insoiern: die ] Ca 1533 genannten Verträge Gegen-
satz gesetzt werden Zu der „alıenatio PrFrOoODI1e6.dicta“.



Pastoralfälle.

V  chrıft 111 Can 1539, 2 ra weicher Schuldverschreibun-
ge quf den nhaber bessere Wertpapiere NUur mıt
Erlaubnis des Ordinarius, des Diözesanvermögensrates.und der
Interesenten umgetauscht werden können. en diesen (1e-
setzen legen vielfach dieselben “rwägungen zugrunde, und
siecnerlich nımmt el die Absicht, chie Kirche VOT materıjellen
Verlusten bewahren, den ersten alLZz e1in

TOLZdem aber cheint eIN Fall möglıch SCHN, welchem
INa liegende uter elasten kann, ohne hiefür die Erlaubnis
des Can 1532 genannten ern nötıg en Hierüber
SCNTEL Vermeersch, nachdem rwähnt hat, daß bei Auf-
nahme Hypothe VON mehr als 000 ILıre dıe Erlaubnis
des Apostolischen Stuhles notwendig SC1° „Das ist aber NUur
verstehen VON ypothek, urc welche eiIN Haus oder eln

Grundstück elaste wIrd, das vorher ohne diese Belastung
Besitze moralıschen Person Wa  an Wenn nämlich beiım Kauf
selbst die H ypothe aufgenommen wird, Sicherheit hı]eten
für die Bezahlung. des KaufpreIises, rwiıirbt die Kırche 1Ur C111

Gut VO  on SgerıngereM. Wert, aber S1IC veräußert nıchts «1) Sicher-
ich muß INa  — Vermeersch ler insofern recC geben, daß
einem olchen keine eigentliche Veräußerung vorliegt,
sondern daß die Kırche eben 1U eLWAS WEeN1989€EN rwirbt .Aber
nach dem wenı1gstens eutschen Reiche geltenden Hypo-
thekenrec dürite eiINe solche uinahme Hypothe doch
AuSs andern Grunde unerlaubt SecIN Wenn nämlich mıiıt
der Hypothek auch NUr das NEeu erwerbende Grundstück
elaste wIird, ist doch auch der Schuldner, ler also die
moralische Person der Kıirche, persönlich haftbar Aus letzte-
e Grunde aber könnte doch be1l olchen Rechtsgeschäft
die wirtscha{ftliche Lage der moralischen Person verschlechtert
werden. Deshalb ist e1INne solche Handlungsweise urc Can 1533
verboten. Dagegen kennen WIT Deutschen Reiche och dıe
Belastung Vonmn Immobilien uUurc eiNne Grundschuld. Bel
Grundschuld aber haftet N1C mehr der Schuldner persönlich,
sondern NUur och das Grundstück Demnach könnte INan also
Immobilien mıiıt Grundschuld elasten, vorausgesetzt, daß
die Grundschuld sogle1ic eım auf aufgenommen wird.

Allerdings ann jemand auch och die eben erwähnte
Belastung mıiıt Grundschuld den Einwand erheben, daß
auch olchen Falle das Grundstück be1l ahlungs-
schwierigkeiten auf dem Wege der Zwangsversteigerung VeI-
außert werden könne, und daß infolgedessen das darıninvestierte
kirchliche Kapıtal der Gefahr Verlustes ausgesetzt sSe1l
Das 1ST. durchaus richtig ber daraus olg ÜUI» daß für dıe
Investierung des apıtals, N1C aber für uilnahme der Tund-

Vermeersch, Epitome Juris Canonicı 11 I} 859



M

(Casus de clandestinitate. 359

schuld dıe LL  N1Ss des kirc  i1chen ernnötıg SC1 KEs ist
;  E  Yrn  Srjedoch durchaus nıcht gleichgültig, ob die Erlaubnıis des irch-

lıchen ern verlangt wird für die uinahme der Grundschuld
oder für Investierung des apıtals. Wäre nämlich für uinahme
der Grundschuld kirchliche Erlaubnis nötig, annn mu InNnan

uUunNnseTem den Apostolischen rekurrieren: ist
aber:ur für Investierung des apıtals dıe Eirlaubnis des ırch-
lıchen ern nötig, annn ist es sehr leicht möglich, daß eın
Rekurs ach Rom nötig ist. unacAs könnte der Fall
lıegen, daß das Kapıtal, das ınvestiert werden soll, die Summe
VON 000 1renıcht übersteigt ; unter dieser Voraussetzung
muß IHan auch N1IC. ach Rom rekurrieren. uberdem ist
eachten, daß die nötigen Gelder aufgebracht. werden Urc
e1INeEe e1gene ammlung und urec diıe en CIN1ISET großer Wohl-
er.Wie siıch aber Aaus der Lösung des vorausgehenden‘*) Falles
(Veräußerung und Verwaltung Von Kirchengut) ergibt, muß INa  —

derartiıgen Fällen, denen dıe (Jelder ach der Absıcht der
5Spender verwendet werden sollen, 1Ur die Erlaubnis des ırch-
lıchen ern en, der für die Verwaltung der betreffenden
Kırchengüter zuständıgISt, muß also N1IC ach Rom rekurrieren,
auch ann NIC WENN sich mehr als 000 Goldlire
handelt

Soll qalso dem erwähnten 49 ein bisheriges
Kıirchengut mıt Hypothek- elastie werden, ann ist die
Erlauhbnis des postolischen Stuhles nöllg. asselDe gılt. tür
das: eutsche eiIc und die Länder, die e1N ahniıches Hypo-
thekenrecht aben, WeEeNnNn auch NUT das eu erwerhende
Grundstück mıt Hypothek elaste werden soll Wırd
aber 1U  — das erwerbende Grundstück mıt rundschuld
elastet, dann ist. für die uinahme dieser Grundschuld dıe
Krlaubnis desApostolischen Stuhles N1IC notwendig. Man muß
aber für die Investierung des ‚apıtals. dıe Erlaubnisdes
ständigen kirchlichen ern haben Hiefür wıird aber ach Lage
des Falles der Apostolische _ N1ICcC etraCc kommen.

Münster(Wes Dr erıber. ONe (ap
VI (Casus de clandestinitate.) a]us, katholisch getauft

und ETZOgEN, schloß Laurentiustage 1915 der Graf-
schaft Glatz mıiıt der protestantischen Caja VOrTr dem protestantı-
schen Geistlichen e1INe ischehe ährend des KrI1eges, wel- H
chem a]us a1s Offizier diente, spitzten: sich die Verhältnisse
derart L daß der Mann die bürgerliche Scheidung beantragte,
und TE 1920 e1INe eue ıyılehe EINSING. InfolgeP S PE  v Mission ı Te 1930 suchte a]jus den NSCHAIU diıe Kırche
wıleder erlangen un SC1INE zweite he ı1 Ordnung Zzu bringen.
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